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Verordnung
der Hohen Interalliierten RheinlandkoMMiffion.

betreffend:
Gesetzgebungsrecht und Verwaltungsbefugnis der Hohen Kommission , Befehle der militärischen Behörden und die Ausführung

deutscher Gesetze und Verordnungen in den besetzten Gebieten.
Die Hohe Interalliierte Kommission

verordnet
auf Gruud des Mkommens vom 28 . Juni 1919
Zum Friedensvertrag,

in der Erwägung , daß es Pflicht der Hohen
Interalliierten Rheinlandkommission ist, über
Unterhalt , Sicherheit und Bedürfnisse der Be¬
satzungstruppen und infolgedessen über die öffent¬
liche Ordnung zu wachen;

und daß infolgedessen die von ihr für die er¬
wähnten Zwecke erlassenen Verordnungen von
allen beachtet werden miisien;

!m der Erwägung ferner , daß das dem Frie¬
densvertrage angehängte Abkommen durch die
Parlamente und Regierungen der alliierten Staa¬
ten und durch das deutsche Parlament ratifi¬
ziert ist:
* TitelI.

Beiordnungen der Hohen Kommission.
Artikel  1.

Die Verordnungen der Hohen Kommission
haben die Kraft von Gesetzen und werden mit
ihrer Veröffentlichung von den alliierten und von
den deutschen Behörden als solche anerkannt.

Artikel 2.
Die Verordnungen der Hohen Kommission

werden im Amtsblatt der Hohen Interalliierten
Kommission veröffentlicht.

Artikel  3.
Die Verordnungen der Hohen Kommission

treten mangels gegenteiliger Bestimmungen am
Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft.

A r t i ke l 4.
Die Hohe Interalliierte Kommission , das in¬

teralliierte Oberkommando , die Armeekomman¬
danten und die zuständigen deutschen Behörden
werden für ihren Bereich mit der Ausführung der
Verordnungen der Hohen Kommission beauftragt.

' u . Artikel  5.
Deutsche Beamten , die den Verordnungen der

Hohen Komission zuwiderhandeln , können , abge¬
sehen von der Bestrafung , die für Zuwiderhand¬
lungen gegen die genannten Verordnungen vorge¬
sehen ist , zeitweilig »der dauernd ihres Amtes ent¬
hoben oder durch eine Entscheidung der Hohen
Kommission ausgewiesen werden.

' Titel n.
Befehle der Militärbehörden

" . .. Artikel 6 .
§ 1.

Alle deutschen Behörden und alle Personen im
besetzten Gebiet müssen den Befehlen , einschließlich
der Requisttionsbefehle , welche von den Militär¬
behörden des genannten Gebietes in Ausübung
ihrer Befugnisse und ihrer Vollmachten und in

Gemäßheit der Vorschriften des dem Friedens¬
vertrage angehängten Abkommens erlassen wer¬
den , sowie den im Namen der genannten Behör¬
den gegebenen Befehlen gehorchen.

§ 2 .
Deutsche Beamte , welche den Befehlen der

Militärbehörden izuwiderhandeln , können , abge¬
sehen von der Bestrafung , die für Zuwiderhand¬
lungen gegen die genannten Verordnungen vor¬
gesehen ist , duph Entscheidung der Hohen Kommis¬
sion zeitweilig oder dauernd ihres Amtes entho¬
ben werden . .. .

■ , , Titel  III.

Ausführung der deutschen Gesetze und Berord¬
nungen i« den besetzte« Gebieten.

Artikel  7.

Die Gesetze des deutschen Reiches und der Län¬
der sowie die allgemeinen Verordnungen , welche
noch nicht im ganzen besetztes Gebiet Anwendung
finden , sind , bevor sie in den besetzten Gebieten in
Vollzug gesetzt werden , durch die zuständigen Be¬
hörden der Hohen Kommission vorzulegen,
welche prüft , ob die gedachten Vorschriften keine
Bestimmung enthalten , die geeignet ist, dem Un¬
terhalt der Befatzungsrup -pen . ihrer Sicherheit
oder ihren Bedürfnissen abträglich zu sein.

Artikel 8 .

Die gedachten Vorschriften treten in den besetz¬
ten Gebieten fünf Tage nach ihrem Eingang fcel
der Hohen Kommission in Kraft , es sei denn , daß
sie vorläufig oder endgültig dagegen Einspruch
erhebt.

Die Hohe Kommission behält sich unter Um-
ständen auch eine spätere einstweilige Außerkraft¬
setzung vor.

Die Hohe Kommission kann auf Vorschlag der
beteiligten deutschen Regierung die sofortige Jn-
vollzugsetzung gewisser Bestimmungen vom Zeit¬
punkt ihrer Veröffentlichung an anordnen.

Artikel  9.

Die Hohe Kommission behält sich vor , gegebe¬
nenfalls nach Anhörung der zuständigen deutsche»
Behörden , in eine Prüfung darüber einzutreterr,
ob Anlaß besteht , die gedachten Vorschriften den
im Artikel 7 erwähnten Erfordernissen anzu¬
passen.

Sie erläßt gegebenenfalls eine Verordnung,
durch welche die gedachten Vorschriften abgeäw-
dert werden oder ihr Vollzug aufges,hoben ' oder
untersagt wird . .

C o b l e n z. den 10 . Januar 1920.

Hohe- JwterEierte Kommission.

Titel I.

Strafgerichtsbarkeit.
Artikel  1.

Die Streitkräfte der Alliierten sind ausschließ¬
lich der Militärgerichtsbarkeit unterstellt.

Artikel 2.
§ 1.

Andere Täter , die der Militärgerichtsbarkeit
unterstehen.

§ 2 .
Einsetzung von Gerichten.

§3.
Verfahren vor den Militärgerichten.

4 ‘
Teilnehmerschaft zwischen deutschen und alliier¬

ten Staatsangehörigen.
§5.

Immunität der Hohen Kommission.
Artikels

Verhaftung der Beschuldigten.
Artikel  4.

Einleitung des Verfahrens , Zuständigkeit und
Urteil.

Artikel  5.
Pflichten der Beamten der öffentlichen Macht.

A r t i k e l 6 .
Besondere Befugnisse der alliierten Polizei.

Artikel  7.
Verfahren vor den deutschen Gerichten.

Artikels
Befugnis der alliierten Behörden in Bezug

auf die Untersuchung.
Artikel  9<

Bestimmung der erkannten Geldstrafen.

Verordnung
der Hohen Interalliierten Kommission der Rheinlande.

betreffend:
Die Gerichtsoraanisation Ŝtraf - und Zivil -Gerichtsbarkeit ) .

ArtikellO.
Begnadigungsrecht in Bezug auf Urteile deut¬

scher Gerichte >
Artikssl' 11.

Begnadigungsrecht in Bezug auf Urteile alliier¬
ter Militärgerichte.

Artikel  12.

Ort der Vollstreckung von Freiheitsstrafen.
Artikel  13.

Kontrolle der deutschen Gefängnisse.
Artikel  14.

Bestimmungsrecht der Hohen Kommission in.
besonderen Fällen.

Titel II.

Zivilgerichtsbarkeit.
Artikel  15.

§1
Grenzen der deutschen Zivilgerichtsbarkeit.

§ 2.
Zuständigkeit der deutschen Gerichte in Zivil¬

sachen, die gewisse alliierte . Staatsangehörige be¬
treffen , sowie die Befugnis der Hohen Kommis-
fion , darüber in gewissen Fällen andere Bestim¬
mungen zu treffen.

Artikel  16.
Ladungen , Aufforderungen und - Bkitteilungen.

Artikel  17.
Non dem Rechte der angegangenen Partei , die

Zuständigkeit der deutschen Gerichtsbarkeit abzu¬
lehnen.

Befugnis der Hohen Kommiffion in diesem
Falle.

Artikel!  18 . •
§ L

Gerichte der .Hohen Kommiffion.

§ 2.
Ihr Verfahren.

§ 3.
Die ihnen zugewiesenen Zivilsachen.

Artikel  19.
§1-

Berufung an das Gericht der Hohen Kom¬
mission.

§2.
Recht dieses Gerichtes im Einzelfall.

§3-
Ungerechtfertigte Berufung.

Artikel  20.
Recht der Hohen Kommission bei Kompetenz-

streitiqkeiten.
Artikel  21.

Zustellung und Vollstreckung von Urteilen deut¬
scher Gerichte.

Titel  III.

Besondere Verbrechen und Vergehen gegen die
Besatzung.

Artikel  22.

Strafbarkeit der Zuwiderhandlungen gegen
die Verordnungen der Hohen Kommission.

A r t i k e l 23.
Versuch und Teilnahme.

A r t i k e Ü24.
а ) Gewalttätigkeiten , tätliche Beleidigungen,

Auflehnung gegen Ausführung der Be¬
fehle.

б) Materielle , für die alliierten Armeen nach¬
teilige Schäden.

Artikel  25.

Beleidigungen.

§ 2 .
Ehrenbezeugungen.

Artikel  26.
Aufreizung zum Aufruhr.

Artikel  27 4
Besitz von den Bewtzungstruppen gehörigen

Gütern.
Artikel  28.

Verkauf vom. Alkohol oder giftigen oder betäu¬
benden Substanzen.

. Artikel  29.
Preise für Waren , die an alliierte Militärper¬

sonen oder Beamte verkauft werden.
Artikel  30.

Unberechtigtes Tragen alliierter Uniformen
und Abzeichen
. Titel rv.

Uebergangsvorfchriften.
Artikel  31.

Während des Waffenstillstandes ^ verübte Tate « ,
die sich nicht für gerichtliche Strafverfolgung
eignen.

Artikel  32.

Wiedereinreise in die besetzten Gebiete von nicht
genehmen Personen.

Artikel  33.
Wiedereinsetzung der ihres Tlnrtes enthobe¬

nen Beamten.
Artikel  341

Fortsetzung der durch die militärischen Be-
satzuugsbehörden anhängig gemachten Verfol¬
gungen.

Artikel  35.
Vollstreckung don Urteilen , Beschlüssen oder

Anordnungen der Kriegsgerichte.



Die Hohe Interalliierte Kommission
verordnet

Es Grund des Wkommens vom 28. Juni 1919
Mm Friedensvertrag,
in der Erivögung , daß es Pflicht der Hohen Inter¬
alliierten Rheinlandkommiflion ist, über Unter¬
halt . Sicherheit und Bedürfnisse der Besatzungs-
truhpdn und infolgedessen über die öffentliche Ord¬
nung zu Wachen;

und daß infolgedessen die von ihr für die er¬
wähnten Zwecke erlassenen Verordnungen von
ollen beachtet werden müssen;

in der "Erwägung ferner , daß das dem Frie¬
densvertrage angehängte Abkommen durch die
Parlamente und Regierungen der alliierten Staa¬
ten und durch das deutsche Parlament ratifimt  ist;

Verordnung
der Hohe» Interalliierte» Kommission der Rhciulandc.

betreffend:
die Gdrichtsorganisation(Straf- »»d Zivilgerichisbarkeit).

§ 2 .

im lDfr^en bie  Zivilrechtsstreitigkeiten der
1" § ? genannten Personen nach

rlS ^ n etlJ^ t&befimmmsen nor  den deutschen
Gerichten anhängig gemacht.

Kommission behält sich außerdem
a--/ wachen oder Kreil« von Sachen

r r iK  E Rücksicht auf d.e besonde-
welchen sie sich darbietcn

v-rim 5? Eigenschaft' der Prozeß-
Gerichtsbarkeit entzogen

Titel I.

Strafgerichtsbarkeit.
Artikel  1.

Die Streirkräfte der Alliierten und die ihnen
Mgeteilten Personen , die von den kommandieren¬
den Generälen der Besatzungsarme eeinen Paß
«ilf Widerruf nach Gutdiinken erhalten ; haben, so¬
wie sämtliche von diesen Truppen angestellte oder
m ihren Diensten stechende Personen unterliegen
ausschließlich den Mlitärgesetzen und der Gerichts¬
barkeit dieser Truppen.

Artikel 2.
§ 1.

Wer außer den in Artikel 1 genannten Per-
chnen eine Zuwiderhandlung gegen die von der
Hohen Kommission erlassenen Verordnungen be¬
geht, oder wer ein Verbrochen oder irgend ein Ver¬
gehen gegen die Personen oder das! Eigentum der
bewaffneten Streitkräfte der Mierten begeht,

der MilitärgerijHZbclrkeit der Fenannlen
Truppen unterworfen ! werden.

' ' ' ’ § 2 .

Die Hohe Kommission behält sich das Recht vor,
Errichte zu bestellen, deren Bildung zur Aus¬
übung der in der dem Friedensvertrage ange¬
hängten Vereinbarung vorgesehenen Gerichtsbar¬
keit für notwendig erachtet wird.

* ' , §3.
Die Militärgerichtsbarkeiten wenden die Ver-

fahrieusvorschriften und die Strafbestimmungen
an , die von der Gesetzgebung der betreffenden
Arnwe und, in den Verordnungen der Hohen Kom¬
mission vorgesehen sind.

§4.
Wenn bei einem Verbrechen, einem Vergehen

oder einer Uebertretung gleichzeitig sowohl deutsche
als auch alliierte Staatsangehörige beteiligt sinb,
so ist stets das Gericht zuständig , welches 'zustän¬
dig sein würde , wenn das Verbrechen, das Ver-
■gefjen1oder die Uebertretung nur von alliierten
Staatsangehörigen allein begangen wäre.

8 ö.
In keinem Falle können die Vorschrift ;n der

vorliegenden Verordnung dahin ausgelegt wer-
den, daß sie den alliierten Militärgerichten oder
Len deutschen Gerichten Strafgerichtsbarkeit über
die Mitglieder der Hohen Kommission, deren Fa¬
milien , ihr Personal und deren Familien übertra¬
gen,^ vorbehaltlich des Rechtes der Hohen Kom¬
mission, durch besondere Entscheidung einem dieser
Gerichte die Gerichtsbarkeit zu übertragen.

Artikels

Die deutschen Behörden haben im besetzten Ge¬
biet und unbesetzten Gebiet auf Wunsch! jedes hier¬
zu ordnungsgemäß ermächtigten Offiziers der Be-
satzuugsavmee jede Person , die eines Verbrechens
oder Ergehens angeklagt ist, und die nach den
Vorschriften der Artikel 1 und 2 der Militärge^
richtsbarkeit der alliierten und assoziierten Trup¬
pen untersteht , zu verhaften , mrd dem nächsten
Befehlshaber der alliierten und assoziierten Ar¬
msen zu übergeben.

Artikel 4.

\ § 2 .
Än gleicher Weise kann die.Militärbehörde zu

Gunsten der deutschen Gerichtsbarkeit von der
Verfolgung der Verbrechen, Vergehen oder Ueber-
tretungen aüsehen, die von alliierten Offizieren
oder Polizeibeamten festgestellt sind.

$3 . ß
Die Hohe Kommission behält sich das Recht

vor, den .Kreis der Sachen zu bestimmen, welche
vor die alliierten Militärgerichte gebracht werden
können. Sie behält sich in gleicher Wesie das
Siecht vor . in jeder Lage des Verfahrens über die
Zuständigkeit Bestimmungen zu treffen.

Artikels.

Alle Beamten der öffentlichen Macht, sowohl
die alliierten als auch die deutschen, sind zur
Vollstreckung der Verordnungen der Hohen Kom¬
mission verpflichtet ; sie haben ben zwingenden
Auftrag , das Vernehmungsprotokoll aufzuneh¬
men, die Beweise zu sammeln , die Zuwiderhan¬
delnden wegen Zuwiderhandlung gegen die ge¬
nannten Verordnungen zu verhaften und die
Sache bei der zuständigen Gerichtsbarkeit anhän¬
gig zu machen, und zwar in den Formen und
unter den Vorausietznuaen , welche die betreffende
Gesetzgebung vorsieht.

r Artikel  6.
Bei Ergreifung auf frischer Tat oder in drin¬

genden Fällen oder wenn die alliierte Militär¬
gerichtsbarkeit mit der Sache befaßt ist, haben die
Beamten der alliierten öffenilichen Macht bei Ver¬
haftungen und Durchsuchungen entsprechend den
Verfahrensvorschristen , die von der Gesetzgebung
ihrer Länder festgesetzt sind, zu verfahren . '

Artikel  7.

In den Fällen , wo gemäß desvorstehenden
Artikels 4 die Untersuchung und Aburteilung der !
Sache den deutschen Gerichten Überlassen ist, rich- ' , „ -
tet sich das Verfahren nach den Vorschriften der l " stimmte Behörde beschließt über die Ablehnung
deutschen Gesetzgebung. : getroffene Entscheidung ist für das deutschGericht bin'dend.

Artikel  8 .> .
Ungeachtet gegenteiliger Bestimmungen deut- ^

scher Gesetze können die Gerichtsbehörden , die mit i
der Untersuchung einer Sache betraut sind; sich '
alle behördlichen und sonstigen Urkunden, deren j
Vorlegung für den Gang der Untersuchung für !

( Titel m

Besondere Vergehen und Verbrechen gegen dir
Besatzung.

Artikel  22.
Wer Zuwiderhandlungen gegen die Verord-

" " "3™ der Hohen Kommission begehr, wird unae-
achte. bewnderer Bestimmungen mit einer Geld¬
strafe bis zu 10 000 Mark und mit Gefängnis bis
zu einem Jahr , oder mit einer dieser Strafen be-

Sen ^ Ĉ Ä !? 5 e nachstehend vorgk- W denn, daß besondere Bestimmungen
t™ ! l Kommission vorbehal- | b<mrber  vorliegen.

Arkikel  23.

Wer allein oder mit anderen ein Verbrechen
YW»fu >tt nhnt * svivn _ l . • • c *

ren werden, oder die in anderer Werst nach den
Ä 3&* •"»w» Ä

Artikel  16 . ~
§ 1.

Tie Ladungen , Aufforderungen und Mittei-
wngkn muffen von einer beglaubigten Ucber-
sttzung m der Sprache des davon Betroffenen be¬
gleitet sein.

§ 2 .

Die Ladungen müssen für das Personal eines
Kommrssanats an den Hohen Kommissar des be¬
treffenden Landes und für die allistrten Militär-
personen und Beamten und ihre Familien an den
Ehes de Corps oder den Delegierten der Hohen
Kommission im Kreise gerichtet werden.

Artikel  17 . -

Wenn eine Partei mit Bezug auf die ''Vor¬
schriften des vorstehenden Artikels 15, 8 2 vor
ein deutsches Gericht geladen ist und die Anwend¬
barkeit der genannten Vorschriften bestreitet, so
kann sie durch Anrufung der Hohen Kommission
die Zuständigkeit der deutschen Gerichtsbarkeit
ablehnen.

_ Die Hohe Kommission oder die von ihr hierzu
bestimmte Behörde beschließt über die Ablehnung;
die getroffene -!<- - •
Gericht bindend.

k ^ uueiu voer Mit anderen em
Vergehen oder eine Uebertretung , die in einer der
Verordnungen der Hohen Kommission vorgesehen
sind, zu begehen versucht oder wer sich der Teil¬
nahme daran schuldig macht, verwirkt in Erman¬
gelung gegenteiliger Vorschriften dieselben Stra¬
fen wie der Haupttäter der, erwähnren Verbrechen.
Vergehen oder llebertretungen.

Artikel  24.

a ) Wer sich einer Gewalttäigkeit oder tätlichen
Beleidigung gegen einen Angehörigen der alliier¬
ten Armeen schuldig macht oder ihm in der Aus¬
übung seines Dienstes absichtlich Hindernisse be¬
reitet,

b) wer in der Absicht, die Sicherheit der Be-
satzungstruppen zu beeinträchtigen , Beschädigun¬
gen an Bauwerken , Straßen , Eisenbahnen , Kanä¬
len, Brücken, Telegraphen - oder Telephonleitun-
gen, Wasserbauten , Kunstbauten usw. verursacht,
wird von den Militärgerichten der verschiedenen
alliierten Armeen in chren betreffenden Zonen,
mit denjenigen Strafen belegt , die zur Untcr-
d-rKckung dieser Verbrechen und Vergehen vorge¬
sehen find. v

Artikel 25.

' ' '8 1.

lrtikel 18.
8 1-

notwendig erachtet wird , ausliefern lassen.
Artikeln.

Der Betrag der von den Gerichten der Hohen
Kommission oder von den Militärgerichten er¬
kannten Geldstrafen und ebenso die Kosten des
Verfahrens werden auf den Betrag der Wieder¬
gutmachungen angerechnet und kommen von der
von der deutschen Regierung geschuldeten Summe
in Abzug, wenn die Landesgesetzgebung des be¬
treffenden Militärgerichtes es gestattet.

Artikel  10.

Bei Urteilen deutscher Gerichte in Sachen , in
denen die Aburteilung den deutschen Gerichten in

| Jede Person , deren Worte . Gebärden oder
s Haltung mit Bezug aus Mitglieder der Hohen

. - ; Kommission oder ihr zugeteilte Personen oder mit
chsfleder Besatzungszone werden ein oder meh- j Bezug auf die Besatzungstruppen oder irgend ein

rere Zivilgerichte bestellt, welche die Bezeichnung ? Mitglied dieser Tnrpperl oder mit Bezug auf die
„Gericht der Hohen Kommission" führen . Sie f Fahne oder ein militärisches Emblem der Alliier-
werden besetzt: ^ ' | ten und Assoziierten sich als beleidigend oder nn--
.. . mit einem alliierten Rechtsgelehrten als Bor - ( schicklich kennzeichnen, verwirkt diejenigen Stra-
sitzenden und mit zwei weiteren Rechtsgelehrten , ; stn , welche zur Durchführung der Verordnungen
einem allnerten und einem deutschen, als Bei- s der Hohen Kommission voraesechen sind,
sitzern (assesseurs). ii S9 4

§ 2. | S -
Die Gerichte der Hohen Komission bestimmen l , ^llle Deurschen in Uniform , die der bewaffne-

ihre Verfahrensvorschriften selbst, vorbehaltlich ? b,er  Polizei , dem Feuerwchrkorps an¬
der Revision durch die Hohe Kommission Wenn s bMen . sow,e Zoll - und Forstbeamte sind ver-'

vflichtet, die Fahnen und Osizieve in Uniform der
der Revision durch diie Hohe Kommission. Wenn
in einer Besetznngszone mehrere Gerichte be¬
stehen, müssen diese Vorschriften für alle Gerichte
derselben Zone einheitlich sein.

8 3.
oeE me uourreuung oen oemsryen Gerichten ,n Diese Gerichte haben unter den Voranwetmu-

Ä & JÄ ! S °u des Artikels , 5. § 2, über die ZivilsachenMission übertragen worden ist, wird das Recht der
Begnadigung , der Umwandlung , des Aufschubes
und der Verringerung der Strafe von der Hohen
Komviission selbst ausgeübt.

8 i.
Sobald das Verbrechen, das Vergehen oder die

Uebertretung festgestellt ist, oder der Beschuldigte
bim den deutschen Behörden verhaftet ist, haben
diese unverzüglich das Vernehmungsprotokoll und
das Aktenstück der alliierten Militärbehörde zu
übergeben, welche für die Militärgerichtsbarkeit'
Mständig ist.

Wenn dst Militärbehörde beschließt, die Sache
an die Mlitärgerichte zu bringen , so benachrich¬
tigt sie die Hohe Kommission und setzt sie dem¬
nächst von dem ergangenen Urteil in Kenirtnis.

Wenn die Militärbehörde beschließt, sich der
Sache zu Gunsten der deutschen Gerichtsbehörde
zn begeben, läßt sie ihr das Aktenstück zugehen.
Das angegangene Gericht hat binnen 8 Tagen
nach der Notifizierung der Uebergabe des Akten¬
stückes dem Delegierten der!Hohen Kommission im
betreffenden .Kreise das ergangene Urteil oder den
Stand des Verfahrens mitzuteilen.

Die deutschen Gerichte haben über den Stand
der schwebenden Verfahren einen Monatsbwicht
an die Hohe .Kommission zu erstatten.

Artikeln.
Hinsichtlich der von den Militärgerichten er¬

kannten Urteile wird das Begnadigungsrecht der
Umwandlung , des Aufschubes und der Verringe¬
rung der Strafe entsprechend den Gesetzen und
Verordnungen des beteiligten Landes ausgeübt.

Artikel  12.

Freiheitsstrafen , die gegen irgendwelche Per¬
sonen durch die alliierten Gerichte erkannt siird.
werden grundsätzlich in deutschen Gefängnissen in
den besetzten Gebieten vollstreckt, es sei denn, daß
durch die Hohe Kommission etwas anderes be¬
stimmt ist, Das Gleiche gilt von Strafen , die von
deutschen Gerichten wegen Zuwiderhandlungen
gegen die Verordnungen der Hohen Kommission
erkannt sind

Artikel  13.
Dst Hohe Kommission behält sich das Recht

vor , durch Ausübung einer Kontrolle festzustellen,
ob die im Artikel 12 bezeichneten Strafen ent¬
sprechend den Bestimmungen der Urteile , dst sst
verhängt haben, vollstreckt werden .-

A r t i kel 14.
Dst Hohe Kommisiion kann in Sonderfällen

oder Gruppen von Sonderfällen selbst dst Anstalt
des besetzten Gebietes bestimmen, in welcher die
Strafe zu vollstrecken ist.

Ti tet II.

Zivilgerrchtsbarkeit.
A r t i ke l 15.

8 1-
Die deutschen Gerichte üben ihre Gerichtsbar¬

keit in Zivilsachen, abgesehen in Bezug mff die
im vorstehenden Artikel 1 und Artikel 2, § 5 auf¬
gezählten Personen weiter aus.

, „ - Zivilsachen
M entscheiden. Sie sind zuständig ftir dst Zone,
für welche sie zur Berfolgung der Sachen aller an
der Besatzung teilhabenden Staatsanaehörioen
bestellt sind. -

Artikel  19.
8i-

Jede im Artikel 15, § 1, genannte Person,
die durch ein Urteil eines deutschen Gerichts ver¬
urteilt ist und sich durch eine mißbräuchliche Ent¬
scheidung dieser Gerichtsbarkeit ungerecht behan¬
delt glaubt , kann hiergegen an das Gericht der
Hohen Kommission, welches im vorstehenden Ar¬
tikel bezeichnet ist, appellieren.

§2.
Das Gericht der Hohen Komnrission kann ent¬

weder das Urteil bestätigen, welches ihm vorgelegt
ist, oder eine Ergänzung der Untersuchung an .ord¬
nen , oder das Urteil durch einen endgültigen Be¬
schluß abändern.

8 3.
Wenn das Gericht der Ansicht ist, daß die Um¬

stände des Falles es rechtfertigen, kann es gegen
die Partei , welche ungerechtfertigter Weise die Bil¬
ligkeit der deutschen Entscheidung bestritteu hat,
eine Geldstrafe festsetzen, welche 10 000 Mark nicht
übersteigen darf.

A r t i ke l 20.

Die Hobe Kommission behält sich das Reicht
vor , in . jeder Lage des Verfahrens ohne Rücksicht
auf früher ergangene Entscheidungen über die
Zuständigkeit zu befinden und Kompstenzstreitig¬
keiten zu regeln.

Ar tik e l 21.

Wenn das Urteil , tvelches von den deutschen
Gerichten gefällt ist. rechtskräftig geworden ist und
eine Zwangsvollstreckung gegen ' einen alliierten
Ztaatsangehörigen nötig ist, st wird eine Ausfer¬
tigung der gerichtlichen Entscheidung zur Poll¬
streckung übergeben und zwar für das Personal
seines Kommissariats au den Hohen Kommissar
des betreffenden Landes und für die allistrten

alliierten und assoziierten Mächte zu grüßen.
A r t i ke I 26.

Wer eine Handlung begünstigt oder begeht.
4>ie den Zweck hat , Mißstimmung , Unzufrieden¬
heit, Meuterei oder Disziplinlosigkeit unter den
Besatzungstruchpen zu erregen , wird mit Gefäng¬
nis bis zu fünf Jahren bestraft.

A r t i t e f 27.
Niemand darf Militärgut irgendwelcher Art:

Kriegsmaterial , Ausrüstungsgegenstände . Lebens¬
mittel , dst den Besatzungstruppen oder deren Mt-
gliedern gehören, oder für sie bestimmt sind, sowie
irgendwelche Artikel , die aus militärischen Be¬
triebsgenossenschaften, aus Bekleidungsmagazi¬
nen . aus Regimentskasinos stammen, erwerben,
verkaufen oder in Besitz haben , wenn sich nicht be¬
weisen läßt , daß diese Gegenstände rechtmäßig in
seinem Besitz sind oder gewesen sind. Der Beweis
für den rechtmäßigen Erwerb des Eigentums oder
Besitzes fällt dem Jrchaüer des streitigen Gegen¬
standes zur Last.

A r t i ke I 28.

Es ist streng verboten , an Militärpersonen
aller Grade der Besatzungstruppen Alkohol, Likör
oder giftige oder betäubende ; Substanzen entgegen
den Verordnungen der Armeen zu verkaufen oder
unentgeltlich abzugeben.

Im Rückfalle kann das Gericht außer den ge¬
wöhnlichen Strafen Schließung des GeMstes,
in welchem die Zuwiderhandlung begangen ist,
für eine Zeit bis zu drei Monaten verfügen , wenn
dst Verantwortlichkeit des Verkäufers festge-
ftellt ist.

Artikel  29.
Es ist jedem .Handeltreibenden , Industriellen,

Ladeninhaber und allgemein 'jeder Person , die
öffentlich etwas verkauft, verboten , an alliierte
Militärpersonen ^oder Beamte Lebensmiistl , Wa¬
ren oder Gegenstände irgendwelcher Art zu einem
höheren Preise zu verkaufen,! als er dem deutschen
Publikum gegenüber üblich ist.

Artikel  30.

von Uniformen und AbzesthenDas Tragen
der Alliierten Armeen und der Hohen Komnrif-
sion, sowie das Tragen ihnen nachgemachter Uni-

Militärversonen Beamten »den'H « >orm und Abzeichen ist jedem untersagt , der nicht
j .a ,uiT -pi'ri m-n, oeam rert oder ihre Familien an j zu den allnerten Truppen oder per ftnh»n § nm
beu Kommandanten der betreffenden Armee. f Mission gehört . '° btn  *foTn°
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Amtliche Bekauntmachungeu.
- Bekan « t « aq, » g.

Zur Unterweisung der Fleisch- und Trichinen
beschauer des diess. Kreises über die z. Zt . gelten-
den Bestimmungen im Fleisch- und Trichinenbe-
schaudirnst wird Herr K,eist >erarzt Dr . Jerke
von bier am

Donnerstag , dev 15. Januar 1920
nachmittags 1 Uhr

im Hotel »Zur Rhanlust " zu St . Goarshausen
einen Vortrag halten.

Ich ersuche die Herren Bürgermeister des
Kreises d,e Fleuch- und Tckchmenbefchauer, sowie
deren Stellvertreter rechtzertig hiervon in Kenntnis
zu fttzeu.

Der Landrat.
i_ I . V. : Ni e w ö h n er.

An die Herren Bürgermeister des Kreises:
9?oii) der Kreisblattbekanntmachung vom 14

Oktober v. Js . — Kreisblatt 9?r . 228 — hatte
die Personenstandsaufnahme für 1920 zunächst zu
unterbleiben. Nachdem dieselbe nunmehr vom
Herrn Reichsminister der Finanzen angeordnet isst
ersuche ich, sofort damit zu beginnen . Von der
Personenstandsaufnahme kann nur abgesehen wer¬
den, wenn nach Maßgabe der bisherigen Bestim¬
mungen die Durchführung bereits stattgefunden
Hat, oder die ausreichende Feststellung der steuer¬
pflichtigen Personen in anderer Weise sichergestellt
ist. Gegen die Verwendung der bisher gebräuch¬
lichen Formulare für die Personenstandsausnahme
bestehen für jetzt keine Bedenken. Für die Per¬
sonen v er z e i ch ni s se dürfen die bisher übli¬
chen Formulare nicht mehr Verwendung firtbert.
sondern es sind die neu angeordneten Vordrucke
nach Muster 3 zu benutzen, die von den im Kreise
airsäsiigen Druckereien bezogen werden können.
Die neu ausgestellten Persmtenverzeichnisie und
die dazu gehörigen Hauslisten, ' ferner Lohnaus-
ktiüste und dergl . sind bestimmt bis 10. Februar
1920 dem Preuß . Aveigftaatssteueramte St.
Goarshausen einzureichen.

St . Goarshausen , den 12. Januar . 1920
Preußisches Zweigftaatssteueramt.

*68) Spie ß.

Jän Der Rheinlandausschuß
des Verbandes hat nah Mitteilung an den Reichs-
kommzstgr für die bejetzten Gebiet die A n we n-
dung folgender  G « ,setze utrd Berord-
£ “ " 0 * "  sür das ^besetzte Gebiet genehmigt: 1.

erordnung betr . die Zusammensetzung der Kteis-
Bestimmungen der Kreisord-

S bom 18. 2. 19: 2. Gesetz betr. die Er.
lerchterunĝ des Austritts aus der Kirche und aus
luogchen synagogengemeinden vom 13. 12. 18.;

Die ' SchiMrücke in Koblenz mutzte
Uhr für den Personen - und Frchr-

werksverkehr gesperrt  werden.
Die Mosel  stand in Trier morgens um 10

Uhr 6,62 Meter , nachm. 2 Uhr 6,80 Meter.
Bon der Mosel wird außerordentlich starkes

D^ ilen — 414 Meter in 1% Tagen — gemeldet.
Lehr ichlimm sieht es an der Nahe  und an der
" a a r aus . Auch die Pfalz  wird stark durcho öi --w-rigogengeme-mden vom 13. 12. 18 - rö « VT 7 ^  V l « ' S wiro na

3. Verordnung betr . Anstellung und Entlassung ( ^ltenbrnche und Hochwasser heimgesucht.
Extern vom 8. 9. 19; 4. Gesetz betr die ! Xtkt '  Jan . Hier ist die Mosel um 27

1 JLa‘t “ " jemals beim letztenAufhebung der Ortsschulaufsicht vom 18. 7. 19-

7 4949 ^ e*n Branntweinmonopol vom 26 '

Koblenz, 12. Jan.

alsZentimeter höher
Hochwasser.

_ Katastrophe an der Lahn.
lanMommiiTin» kT " ' "" " alliierte Rhein - • Marburg , 12. Jan . Das Hochwasser der Lahn
der beuttVfln die Anwendung droht zu einer Katastrophe zu werden. Das
ratiEt ? 7 '̂ ^ ^ ^ Einfuhr  f Wasser hat bereits den St a n d d e s U n g l ücks^
setzten ^" L e b e n s m 1t t e l in die be- ! 1a h r e s 1841 erreicht . Das Gaswerk teilt mir
Weden ^ daß D'e hat ferner ent- j daß es kein Gas mehr abgeben kann. Die Täler
(f;m- ® ' deutschen Vorschriften über die i m der Umgebung sind überschwemmt, so daß die
zeuqniffen darausb nf * ' un^ j Kartofftlernte zum Teil vernichtet sein dürfte . In
können Die Knni angewendet werden I den trefer gelegenen Teilen der Altstadt und in den
bekanntlicb̂bereits .ber  Kartofteleiufuhr ist ! meisten umliegenden Ortschaften wird der Ver¬
den Es i^ ^ ?̂ " Mr Z« t ,genchmigt wor- kehr mit Kähnen aufrecht erhalten . Das Vieh
Masse in . ^ '^ tverstmrdlich, daß rn demselben - konnte teilweise nicht gerettet werden. Es ist zu

^grenze des Reiches die ' erwarten , daß der Verkehr an vielen Stellen um
deutsche Einfuhrkontrolle wieder tatsächlich m

b'C Abfangvorrichtung der sogenann-
teu Rhemkontrolle abgebaut werden kann.

Den durch das Inkrafttreten des Friedens¬
vertrages geschaffenen Zustand im besetzten Rhein¬
land kennzeichnet das Journal des Debats wie

terbrochen werden wird , wenn das Wasser weiter
steigt.

Rasches Steigen von Mos< Saar und Sauer.

Trier , 11. Jan . Der andauernde Regen, ver¬
bunden mit Schneeschmelze im Gebirge, hat ein
rasches Steigen der Flüsse bewirkt. Mosel, Saarfolgt : Der Oberkommissar Tirard  wird Ver- ' - ■■■ , , - —

treter der französischen Regierung ; aber in mili - - 'S . r̂ ren feü ^ "te früh wieder starkes
tarischer Hinsicht behält General Degoutte  H ^ ^ as^ r Das Wasser kam diesmal , viel
der Oberkvmmandierende der i schneller  als in der Weihnachtswoche. Da

Ihms  vom
Der Rat des Völkerbundes tagt am Freitag

znm ersten Male und wird sich mit der Grenzfest¬
setzung des Saarbeckens befassen.

Die Ostseeblockade. ist seit Samstag außer
Kraft gesetzt worden.

Die Besetzung Rordschlesmigs steht bevor . Der
französische Kreuzer' „Marseillaise " ist mit 600
Man « in Kopenhagen emgetrvfsen . Die Abstim-
mung in der ersten Zone wird gegen den 10.
Februar , in der zweiten Zone etwa am 15. März

der Oberkvmmandierende der Besatzunastr -Uwen' > ^ , r t - -—
alle Vollmachten. ” ' j t,-Dm  Oberlauf der Saar und Mosel weiteres Stei-

Die KommiManen - ! gemeldet wird , ist diesmal mit einem beson-
Berlin 10 m ! ^rs gefährlichen Hochwasser zu rechnen.Vert,n , 10. ^ an . erner Note, die Herr

Clemenceaa gestern dem Vorsitzenden der deutschen Wolkenbruch im Taunus.
Friedensdelegation in Versailles hat zustellen Homburg ». d. H., 12. Jan . In der letzten
tassen. wlrd nntgeterlt , daß die nrteralliierte K otn - - Nacht ging ein wolkenbruchartiger Regen nieder,
m x s sr " " ^ rdiebesetztenrheini sichen  ber Hochwasser zur Folge hatte . Me tiefer ge-
Gebiete,  dre ^Wiede-gutmachungskommission legenen Stadtteile , besonders die Altstadt, wurden
•Unt Eeralliierten Ueberwachungsausschüsse regelrecht überschwemmt.  Das Wasser rich-
m dein .lugenblick, in dem der Friedensvertrag in großen Materialschaden an . Das Dich, das
Kraft tritt , ihre Aufgaben aufnchmen werden. i teilweise bis an den Bauch im Wasser stand,

Die flti hfl!* Knra -k ! konnte nur mit Mühe gerettet werden. Der Hvm-
m,V '- i burger H- uptb - hn»«f mürbe -b-nf- llr Ober.

l- . ® l.c 2o9c »n Eisenbahner - schwenunt. Die Waffermassen drangen in die Un-
rhermsch-weftsälischen Jndustriebezirk hat terführungen an den Bahnsteigen ein . Der Ver-

xL 4®* ro" " verschärft. Sogar der Haupt - kehr wurde nicht gestört, da in dieser Zeit keine
vaynyos, aus dem gestern noch der notwendige Züge mehr verkehren. Auch aus den Mliegen-

" - ff '*- * aufrecht erhalten wurde, ist gestern beit Ortschaften werden Ueberfchwemmnngen ge-
g e ich 0 \ i e n worden. Der Berliner Schnellzug meldet . Die Bäche des Taunus führeul heute nvÄ

^ tt!0l 6en  vicht mehr abgelassen, wäh- große Wassermengen zu Tal.
rend Ser -iachtzug gestern noch gefahren war . Vom Main , 12. Jan . Durtz den abermaligen
Lke -.lverselder^ Gewerkschaftsleitungen, die noch Wettersturz , der feit Samstag herrscht, ist der

!ff U . f , ? ffkenden zur Arbeit aufforder - Main erneut gestiegen. Man ist zur Nieder

Kvs Stahl  AvL irtis.

stattfinden. , , "V.O " 7" '^ ‘vv,,v" w *v a isl »ussoroer - aittnu erneu 1 ge fliegen, vjcan  T )t, , zur Nieder-
Rach den Ratifikations -Zeremonien hatte Cle- ! SrZHUfm ^ he§  Streiks mit l-gung der Wehren im kanalisiertest Main ge-

* * - " -

i.
nach nunmehriger prmzlpieller Bewilligung des ab 1. Oktober 1919 die Arbeit nicht wieder aus-
T«nsvcrtrage ^ die » « , damit , W(  Uatt . biadun , iS aS ™ “,.

sandes und die Gefahr der Stillegung der gesam¬
ten rheinisch-westfälischen Industrie rückt in un¬
mittelbare Nähe, da kein Werk über große Kühlen¬
vorräte verfügt , und in ganz Deutschland muß die
Kohlennot geradezu katastrophalen Umsang an¬
nehmen. Auch die Lebensmittelversorgung des
Jndustriebezirks ist schon bedenklich ins Stocken
geraten , und in vielen Orten des Regierungsbe¬
zirkes Düsseldorf wird schon in wenigen Tagen

in die Heimat befördertdie Kriegsgefangenen
werden können. »

Der Reichspräsident hat über die Regierungs-
. bezirke Düsseldorf, Arnsberg , BLinster und Min¬

den den!verschärften Belagerungszustand verljängt.
Diese Maßnahme ist zur Berhütung der Stille¬
gung lebenswichtiger Betriebe erfolgt.

»Nachdem die Teuerungszulagen der Beamten
uik 150 v. H. erhöht worden sind, scheint auch ~ , . , ..
der Eisenbahnerstreik abzuflauen . Im Elberselder -ff *n M ehl zur Brotbereitung mehr zur Ber-
und Essener Bezirk kehren allmählich wieder ge- sügung stehen. ,
»rdnete Berhältnisse zurück. ! -

Dfe Kohlennot ist auch in Frankfurt fühlbar ' 9t ] |
geworden. Die Stillegung des elektrischen Betrie - ! . . .
des ist jeden Tag zu erwarten . < Hochwassernachrichtrn vom 12. Jan ., vormittags.

In Oberschlesien hat sich die Streiklagc der i Z ^ el Koblenz 573, steigt, gestern 380.
Eisenbahner verschärft. Fast sämtliche größeren j Diez 600, steigt langsam, gestern 595.
Betriebswerkstätten haben sich dem Streik ange - \ f ^ gel ärier 640, stewt, gestern 410.
Mlossen. j Laarbrücken 618, steigt stark, gestern 412.

Laut „Boss. Ztg." gilt Bischof Schulte van « Pegel Dietz 405.
Pvderborn als aussichtsreichster Anwärter für den ! Z ' ĝen 71 Zentimeter . ^
Mlner Erzbischofsstuhl. Die Wahl findet am 15. ! , -Yeilbro mr^ gest iegen 1.10 Meter.
Januar statt. j Hochwassernachrichtenvom 12. Jan ., nachmittags.

_ . M Koblenz mittags 12 Uhr,6,20 Meter,
Partei (Zentrum ) brachte die einstweilige oder
dauernde Loslösung der Partei von der Zentrums¬
pariei des Reiches

Der Untersuchungsausschuß wird seine Tätig¬
keit nach dem 20. Jan . wieder aufnehmen.

Die Heimkehr der AresisgefMgeue».
Berlin,  13 . Jan . Die Reichszentralstelle

für Kriegsgefangene teilt mit , daß der Abtrans¬
port der deuh'chen Gefangenen aus Frankreich
nunmehr sofort  beginnen und mit möglichster
Beschleunigung durchgesührt wird . Die fran¬
zösische Regierung wird täglich 6000 bis .7000
Mann entlassen. Das Eiscnbahnmaterial wird in
jedem gewünschten Umfange von deutscher Seite
«esteW.

Der Rheivlslld-Alirfchüß des Verbandes
Koblenz, 41. Jan . Der Vorsitzende des Rhein - '

landausschusses, T i r a r d, und der belgische Ver¬
treter Rolin -Jacquemyns kamen heute nachmittag
von Paris mit Anloeisungen des Obersten Rates
nach hier zurück, um den 'Ausschuß jetzt in Wir-
kung zu setzen. Eine Besprechung darüber ist im
Lause des Nachmittags . Als englischer Vertreter¬
tritt Sir Harald Stnar ! in den Ausschuß ein . ,

A

Der Landesparteitag,der Bayerischen Volks- „ - - -
ctei (Zentrum ) brückte die einktweiliae oder i Eäimittags 1 Uhr 6.29, 2 Uhr 6,41, 3 Uhr 6,51,

4 Uhr 6,63 , 5 Uhr 6,72, 2 Uhr nachts 7,25 Meier.
La der Rhein nun wieder diesen Stand erreicht
hat , ist der gesamte Schifssverkehr un-
t e r sa g.t.

Oberlahnstein , 13. Jan . Der Rhein  und
me L a h n sind vergangene Nacht erneut erheblich
gestiegen. Niit Iveiterem Wachsen ist bei den un¬
aufhörlichen Niederschlägen zu rechnen. Wenn
nicht alle Anzeichen trügen , ist die Gefahr diesmal
bedeutend größer als bei dem Hochwasser um
Weihnachten. Vom ganzen Rhein und seinen
Nebenflüssen lauten die Meldungen äußerst beun¬
ruhigend.

Niederlahnstein , 13. Jan . Die Lahn  hat in
choein Oberlauf den letzten Höchststand bedeute nd
ubcrichritten . Noch weit unterhalb der Mindung
hebt jich das duiikelbraunie Lahnwasser von dem
gelblichen Rheinwasser ab.

Braubach , 43 Jan . Allgemeine Entmutig .,nq
hat angesichts des neuen Hochwassers die Bevöl¬
kerung befallen. Es fehlen kaum 50 Zentimeter

* * 14  Tagen - Fast die ganze
'" ht wieder im Wasser und zeigt das

trübe Bild der letzten Katastrophe

ZenUmewr ^ ^ ÖW  ^ ein  stündlich 10
. ^ aub gestiegen 75 Zentimeter , dortiger Pegel

gestern morgen 1,40 Meter . -

Oberlahnstein, den 13. Januar,
o Die Verordnungen  der Interalliier¬

ten Rhernlandkommission, die am Tage ihrer Ver-
öffentlichurg in Kraft treten , find in heutiger Aus¬
gabe enthalten.

V 0 m G e r i cht. I . L. von hier, der seiner¬
zeit den Einbruch -Diebstahl aus der Gasfabrik ver¬
übte, wurde in der Freitagsitzung der Strafkammer
zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt.

* Weihnachtsfeier des  K . K. G. Daß
der junge Verein es versteht, seine Mitglieder zu
fesseln und ihnen in der für die ' Jugend heute so
gefährlichen Zeit eine tatkräftige Stütze dielet,
bewies die vorgestrige Weihnachlsjeier , sowohl was
den guten Besuch als auch die feurige Begeisterung
aller Mitwirkendenden anbetrifft . Die Veranstal¬
tung muß als ein beachtenswerter Erfolg des Ver¬
eins gebucht werden. Besonders zu erwähnen sind
das Schauspiel : „Die Märchenkönigin", das aller¬
liebst gelungene Singspiel : „In der Kochschule"
und die verschiedenen Reigen, von denen in erster
Linie der Spinnstubenreigen gossel.

0 Dachdecker - Innung.  EineVersamm.
lting der Dachdecker des Kreises zur Gründung ei¬
ner Innung findet Montag , den 26. Jan abends
im „Hotel zum Bahnhof " (Eltgen) statt.

o. Versetzungen.  Der Vorstand des
Eisenbaihn-Betriebsamtes Oberlahnstein , Herr Re--
gierungsrat F r 0 e s e, ist Mit 15. d. M . nach
Saarbrücken versetzt. Ferrker ist Herr Bahnhofs-
vorstcher Wirz  ab 1. Februar nach Langm-
lohnsheim zur Uebernahme dieser Station versetzt.
Als Ersatz für Herrn Wirz ist der kommissarische
Eisenbahnassistent U n g e r vom gleichen Tage
von Boppard nach hiev berufen.

o.  Un g lü cks f ckl l . Gestern abend gegen
6 Uhr ereignete sich folgender Unglückssall. Der
bei der hiesigen Eisenbahnbetriebswerkstätte be
schästigte Schlosser Born  erhielt einen Stoß mit
einem Vorschlaghammer gegen den Leib. Der
Verletzte wurde dem städtischen Krankenhaus über¬
wiesen.

0. „R 0 ,s e n ", ein Einakter -Zyklus von Suder¬
mann steht morgen auf dem Spielplan des
Theaters.

0. E r b scha f t s st e u e r g e se tz. Die inter¬
alliierte Kommission der Rheinlande hat die An¬
wendung des Erbschaftssteuergesetzes vom.10. Sep¬
tember 4919 für das besetzte Gebiet genehmigt.

St . Goarshausen , den 13. Januar rgZo.
g D 1 18  j u l a g e n an bte Lehrer und Lehre¬

rinnen haben weiterhin bewilligt in der Höhe von 900
bzw. 600 Mk. die Gemeinden Oberlahnstein. Lier-
schied, Casdorf , 'Reitzenhain, Weisel, Osterspai,
Lipporn , Rettershain u . Piffighofen . Mit Freuden
ist es zu begrüßen, das der Beschluß in Oberlahn¬
stein einstimmig gefaßt worden ist.

Rastätre », de« 43. Januar 192Q.
"E * ' - « «-« ch.

fius Nab nnö Fern.
. II Jan . Das historische
deutsche Haus ", ehemalige kurfürstliche Hof¬
burg und Stammhaus der Maler von Kügelgen in
Rhens , der Frau Witwe Schwarz seit 30 Jahren
gehörend, ging durch Vermittlung der Firma I
G. Gagel-Coblenz mit sämtlichem historischem Iw .'
ventar m den Besitz des Architekten Karl Bur-
mesier in Opladen über.
m. Bingen, 11. Jan . Gestern morgen gegen 7
Uhr ereignete sich ymt Bingerloch ein Schiffs-
u n g lück.  Ein Schlepper -der Fendel -A.-G . fuhr
mit vier Kähnen talwärts , zwei waren geladen
und zwei leer, f Infolge Schneegestöbers geriet der
Zug in Neufahrwasser , die beiden letzten Kähne
rissen los und die beladenen Kähne wurden mit
großer Wucht gegen Land getrieben . Einer der
geladenen Kähne sank und liegt auf dem Clemens¬
grund . Die anderen Kähne sind in Sicherh -eit
gebracht.

Katzenelnbogen, 9 . Jan . Die malerisch im
Märkerwald gelegene Ruine Burg Hohlen-
f e l s soll vor weiterem Verfall geschützt werden.
Zu diesem Zwecke werden in Kürze die erforder-
uchen Arbeiten an dem Zwingertnrm und den
Wehrgängen in Angriff genommen.

Saarbrücken, 9. Jan . Infolge der im Oktober
vorigen Jahres hier vorgekommenen Unrnhensiund
Plünderungen ist bei der Stadtverwaltung ein
Schad e nerfa  ß von rund 7 200 000 Mark an-
gemeldet worden.

Köln, 14. Jan . Die Polizei beschlagnahmte
auf dem Bahnhof Kaltscheuerw 18 Waggons mit
Fleisch,  die unter fingierter Adresse ohne Be-
ftimmungsort ankamen . Zwei weitere Waggons
sind noch im Rollen . Das beschlagnahmte Fleisch
hat einen Wert von drei Millionen Mark . Einer
der Schieber, ein Ka-ufmann aus Hamburg , wurde
heute, in Hermülheim bei Köln verhaftet . ,

Friedrichsfetd, 12. Jan . Ein Franzose , der
als Kriegsgefangener in der hiesigen S^etnzeug--
warensabrik gearbeitet hatte , kehrte wieder hierher
zurück und heiratete ein Mädchen,  das
er in der Fabrik kennen gelernt hatte . Der Fran¬
zose ist in seiner Heimat Gutsbesitzer.

Die scköne ünb k̂ariNke.
Roman von H C 0 u r t h s - M a h l e r.

„Was sind das für welke Blumen , Hardy ? "
fragte Günter erstaunt.

_ sie sah mit leuchtenden Augen zu ihm auf:
„Das war bisher mein köstlichster Besitz, Günter.
Es ist mir ein Opfer , mich! davon zu trennen.
Aver ich muß heute Opfer bringen . Auf dem
Grabe unseres Wohltäters sollen sie liegen als
Zeichen meiner Dankbarkeit — die welken Rosen.
Es fimb dieselben, die du mir in Nizza zuwarsst ."

Ta zog sie Winter tiefbewegt an sein Herz, und
beider Lippen fanden sich/ in einem langen,
innigen Kuß.

Dann verließen sie Hand in .Hand die Gruft.
Bei der Mttagstafel teilte Günter dem Ber-

waller Heinemann mit, -daß er sich mit der Freiin
Hardy von 3iosen verlobt habe , und stellte ihm zu¬
gleich das andre Brautpaar vor . c

Heinemann freute sich ehrlich und gratulierte
herzlich.

„Das wird meinem hochseligen Herrn Grasen
noch im Grabe Freude machen. Nun ist üer^Zwist
zwischen den Nordaus und den Rasens vollends
begraben, und die beiden Geschlechter werden in
Zukunft eins sein. Ich leere mein Glas auf das
Wohl dieses neuen , vereinten Geschlechts."

Die beiden jungen Paare tranken nun noch
untereinander Schollis . Und die Gläser klangen
klar und hell aneinander.

Obwohl die beiden Brautpaare in der folgen¬
den Zeit sehr vernünftig waren , hielten es die
jungen Damen doch für besser, Tante Klemen¬
tine als Anstandsdame herbeiMrusen . Sie hatte
inzwischen̂ ihre Kur in Wiesbaden beendet und
war gern, bereit, nach Schloß Hoheneck zu kommen.
Bis zum ersten August waren ja Graf Günter
und Hardy an das Schloß gebunden.

Mitte August bereits wurde die Doppelhoch¬
zeit der jungen Paare in Schloß Hoheneck gefeiert
uird gleich nach der Hochzeit traten die beiden jun¬
gen Paare ihre große Reise an.

Sie wurde aus die denkbar beguemste Art zu¬
rückgelegt. Der Geldpunkt spielte ja keine Rolledabei.

Ein Jahr blieben sie unterwegs . Dann kehr¬
ten sie erst gemeinsam nach Hoheneck zurück, bis
zuni Herbst. Daraus reisten Mia und - Norbert
nach TÄsieldorf ab, wo Norberts Billa inzwischen
zur Aufnahme seiner jungen Frau neu vorge¬
richtet,worden war . Auch in Billa Sper >er weil¬
ten sie einige Wochen. Dort wohnte in Zukunft
Tante Klementine allein.

Hardy und Gürrter kamen im Winter stets
einige Monate zu den Freunden nach Düffel -
dorf, während Mia und Norbert den Sommer
über in schloß Hoheneck weilten . Die beiden
Herren arbeiteten gemeinsam eifrig an ihrem
großen Werk, und chre jungen Frauen >varen
ihnen eifrige Gehilfinnen.

In Schloß Hoheneck war das Glück eingekechrt
und snnd daselbst eine bleibende Stätte.

Ende.

»ortNch für den politischen Teil Rode.
Iß' ^ alen und vermischten Teil Karl Schmidt
lick rZrte 1" vnd ReklameteilM Rausch,  samt.
«7 Dru- und Verlag der Buchdru-kerei

Tckiikel  tJn «, Fr Rohr,  Obertabnst-tn
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SekannkmaLvvge«.
Bekanntmachung.

Die Pferde- md Ri«dviehoerzeich«iffe.
auf Grund deren die Beiträge zu dem Pferde- und
Rindoiehenlschädigunasfonds erhoben werden, liegen
von heule ab bis einschl. 23 d. MtS. auf dem
Rathaufe Zimmer Nr. 5 zur Einsichr und Geltend
machung etwaiger Einwendungen offen

Oberlahnstein, den 10. Januar 1920.
Der Magistrat: d e Doys.

Bmlnttw-AiirMe
findet Mittwoch den 14 Januar 1920 mor¬
gens von9 bis 12 Uhr für die BuchstabenA—F,
mittags von 2 - 5 Uhr für die BuchstabenG
bis K statt.

Donnerstag , den 15. Januar 1920, mor¬
gens von 9- 12 Uhr für die Buchstaben L— T,
mittags von 2- 5 Uhr für die Buchstaben Sch
bis Z

Es wird darauf hingewiesen, duß nur die vor¬
geschriebenen Buchstaben in den angegebenen Zei¬
ten berücksichtigtwerden können.

An Kinder unter 14 Jahren werden keine
Brotkarten verausgabt

Die Bürostunden des Lebensmittelamtes find
vom 12. Januar 1920 ab für das Publikum von
morgens 9 - 12'/* Uhr geöffnet, nachmittags
bleiben die Abteilungen für den Verkehr geschloffen.

Oberlahnstein den 12. Januar 1920.
__ Städt . Lebensmittelamt

Bekanntmachung
3a | c  kommt zur Verteilung mit 75 Gramm

pro Kopf gegen Streichung der Nr. 67
der Lebensmittelkarte zum Preise von 2 20 Mark
pro Pfund.
Tf >f *"'* 100  Gramm pro Kopf
VCiyiDdrPH gegen Streichung der Nr.

«8 zum Preise von 1,18 Mark pro Pfund.
Riedertahnstei», den 12. Januar 1920.

_ ^ _ Der Magistrat.
Wegen Mangel an Leitnugswaffer ist es

notwendig gewordcT*,- fcof bis auf weiteres nur in
der Zeit von

von 7—i0 Uhr vormü"^ und
an „ , 3 —7 Uhr nachmittags
«Baffer abgegeben wird.

®ie Einwohner wollen fich daher versorgen. ‘
Niederlahnstein, den 12. Januar 192A.

^ _ Der Magist rat : Rody.
Die Ausgabe der neuen

Bret- md ReWm«,
"findet wie folgt finttS

für die BuchstabenÄ—H am Mittwoch, den
14. Jannar 1920, vormittags vo 9 —12 Uhr,
I— M am Mittwoch , den 14. Jannar 1920,
nachmittags von 2—5 Uhr, O—Z am Donners¬
tag, den 15. Januar 1920, vormittags von 9
bis 12 Uhr.

Lebensmittelkarte ist vorzulegen.
Gleichzeitig wollen fich diejenigen Familien

melden, welche noch kein Schmalz bezogen haben
bezw. keines mehr bekommen konnten.

Nieüsrlrchnstetn, den 13. Januar 1920.
Der Magistrat.

Krleosliescfiädlulo.Krioosiellnelimer il KrMioteriilielieiie des Kreises SL Goarshausen
EVEittwocii , den 14 , ds . Mts,

naeftmittags 6 Uhl»

öffentliche VERSAMMLUNG
im Saale des DEUTSCHEN DAUSES. Zahlreiches.Erscheinen erforderlich. Der verstand.

Reichshund Kriegsbeschädigter,Kriegsteilnehmer und Hinterbliebener des Kreises Sl.Goarshansen,
Srisgruppe Oberlahnstein.

Danksagung.
Für die rege Beteiligung bei der

Beerdigung unseres lieben Verstorbenen
sagen wir allen unsern herzlichsten
Dank . Besonderen Dank den Kranz-
und hl. Messespendern , der Antonius-
Bruderschaft und den Schwestern für
ihre liebevolle Pflege . [196

fOberlahnstsin, den 13. Jan. 1920.
Familie Johann Fisch.

Die Beerdigung des Verstorbenen
Herrn Sehuster findet nicht von
Lahnstrasse , sondern vom Städt.
Krankenhause aus statt. [ist

I Volks-n.
H Leitung : Max Dietrich u. Karl Brand.
' rn  Saal? dos Ml Stolzenfels.

*«0
Operettentheater"

Mittwoch »14. Januar
SUPERMANN - ABEND.

8
I Rosen

Drei Einakter von Herrn. Andermann.

q  Die Liclitülnder-Muraof-Der letzte BeÄ %
IM© LicXitbänder

Drama in 1 Aufzug von M
* Herrn. Sudermann.

M Pklj
ist als Fundsache hier abgegeben wordeii. ^

Niederlahnstet«, den 13. 1920. '
Die Polizei serwalkung: R o d y.

Bekanntmachung.
In unser Genoffenschastsregister ist heute unter

Nr . 32 die Spar - und Darlehnskasse eingetragene
Genossenschaft mit unbeschränkter Hastpflicht zu
Reitzenhain eingetragen worden. Gegenstand des
Unternehmens ist der Betrieb einer Spar - und
Darlehnskaffe zur Pflege des Geld- und Credit-
verkehrs, Förderung des Sparsinns , sowie des
An- und Verkaufs landwirtschaftlicher Bedarfs¬
artikel und Erzeugnisse. Die Vorstandsmitglieder
sind Georg Philipp Christmwnn, Landwirt , Rein¬
hard Ernst , Lehrer , Philipp Heinrich Ostmann.
Landwirt , alle zu Reiüenhain . Das Statut ist

*vom 7. November 1919. Die Bekanntmachungen
erfolgen unter der Firma der Genoffenschaft, ge¬
zeichnet von zwei Vorstandsmitgliedern in dem
Naffanifchen Genoffenschaftsblatt m Wiesbaden.
Die Willenserklärung und Zeichnung für die
Genoffenschaft erfolgt durch zwei Vorstandsmit¬
glieder . Die Zeichnung geschieht in der Weise, daß
die Zeichnenden zu der Firma der Genoffenschast
ihre Namensunterschrift beifügen.

St . Goarshausen , den 27 . November 1919.
135) Das Amtsgericht.

offene Füsse , Krampf¬
aderleidenheilt sogar
än verzw eifeit  e »
Köllen mit oft über¬
raschendem Erfolg die

haatblldende schmerz und juckreizstillende „Vater-
Philipp -Salbe " . Preis 3.00 und 5,70 Mark ; überall
erhältlich Man hüte sich vor Nachahmungen und
bestelle , wo nicht erhältlich , direkt / bei Tntoffen-
lUaboratorinm Dresden -Zscbacbwltz 549 . [119

HKargot
Schauspiel in 1 Akt von

Herrn. Sudermann.

Wer  letze Besuch
Schauspiel in 1 Akt von

Herrn. Sudermann.
- 185

Preise der Plätze:
Sperrsitz 3.50 Mk., 1. PI. 2 75 Mk„

I* 2. PI. 2 Mk.

Kaninchenfelle
(gute Winterware)

kauft zum Preise von 8—10 Mk. pro StückC. Sei »wedhelm
d _ __ OlOberlahnstein,

[7
Hochstrasse 31—33.

Entlade heute 1 Waggon

SpeiscSalz»
Bestellungen evtl , telefonisch , damit Ver¬

ladung ab Waggon erfolgen kann.
Christian Wteghardt, Braubacha. Rh.

Ein tüehtig-pr und erfahrener
DgrmpSsirassen-
Walzenffihrer

gesuent.
Offerten unter M. L . 114 an die Geschäfts¬

stelle dieses Blattes. [114

ÜKM»

Durch die iorfpseizie Steioerons der Preise ißr des Lehensflaterhaii
ein siehi sich die Krels-Friseurinnuno gezwungen, M ihrer¬

seits die Preise erhiheo zb  müssen,
Mindest -Preise:

Haarschneidoij
Rasieren
Kopfwäschen
Frisieren
Haarbrennen

Für Harrens
Mk.
L-
0,50

0.80 u. höher
0,60

1,— bis 1,50

Mk.
3.—
1,50
2.-

Schnurrbartschneiden 0,15 —0 25
Schnurbartbrennen 0,30
Spitzbartschneideu 0,60
Vollbartschneiden 0,75

Haarschneiden für Kinder
unter 14 Jahren:

ganz kurz mit der Maschine 0,50
halblang 0,75

Für Damen;

Kopfwäschen mit Frisieren
Frisieren
Frisieren mit Ondulation
Kopfwäschen und Frisieren

mit Ondulation 3 50
Haarkreppen 0,50
Kinderkopf waschen 2,_
Tägliches Frisieren ausser dem

Hause im Abonnement
monatlich 15,—

Anfertigung eines Zopfes von
ausgekämmten Haaren

12, - bis 15,—
Auffärben eines Zopfes 3,— bis 5,—

C. E. 192

Mittwoch, 14. Jan.,
Donnerstag , 15. Jan.Kugelung.

FleissigesDienstmädchen
für alle Hausarbeit sofort
öder später gesucht. [178

Deutsches Hau,
Oberlahnstein.

Obige- Preise treten mit ihrer Veröffentlichung ijj Kraft.
Oberlahnstein, den 13 Januar 1920. I

178] Die FriseDr-ZwBDQSiDDDDO für den Kreis SL Goarsinu.

zu kauten gesucht
K. B. Diefenbach

Niederlahnstein . [79
Tüchtiges, fleissigesMädchen

in kleine Haushaltung aaah
Crefeld gesucht [ !64

Näheres SHechlcn , Jf.-
Lahastein , Becherhöll 28.

Ein fast neuer, schwarzer

Seid
billig zu versaufen v

Näh.öescl’äftsstelle. j-M?.'

Holel Weiland::Sooolao,in. jannarnachm. UhrviiMeil
von

Lätitia Hem ieh -Forster
Mitwirkung : Hermann Henrich (Klavier ).

1) Präludium u. Allegro . Pugnani -Kreisier
Chanson Lo(iig XIII.

u. Pavane . . . Couperin -Kreisier
2) Sonate g-moll m. d Teufelstriller . . Tartini

I arghetto affetuoso —allegro moderato
— andante — allegro assai.

3) 2 Ungar. Tänze b-rooll u. g-moll , Brahms
4) Sonate g-moll . . . . , - Henrich

allegro — scherzo — adagio *- allegro
assai

5) a. Air . Bach
b. Mennuett Mozart
C., Alt-Wiener Tanzweise

„Liebesleid “ . . . . . . Kreisler
Preise der Plätze :

Numm. Platz S .—, I. Platz 4. —, II . Platz 2 .—
Kartenvorverkauf im Friseur - Geschäft J.

Winter und Zigarrenhaus Christ . [184

Festhalle Frankfurt a . M.
Art

OleniBm Passionsspiele
unter persönlicher Leitung und Mitwirkung der be¬
rühmten Christus - und Judas -Darsteller Gebr . Faß¬
nacht aus Bayern . MT * 800 Mitwirkende,,
Spieltage:  vom 24. Januar bis 1. Februar 1920

jeden Abend 7 Uhr . Außerdem am 25., 28. und
31. Januar und 1. Februar auch nachmittags 2 Uhr
und abends 7 Uhr,

Vorverkauf der Karten : Musikalienhandlung Apelt,
Katharinenpforte 1, Telefon Hansa 3046, sowie eine

Stunde vor Beginn an der Festhallenkasse.
Nach Schluß der Nachmittagsvorstellungen Anschluß

der Züge nach allen Richtungen.
Geschäftsstelle der Passionsspiele : Ffesthalle Frank¬

furt a . M. [183

Communion-h.
CoiHnandei-

Jlizlge
sowie

Fnlltrslofle
empfiehlt billigst

Oberialmisf ein *.

Geschwister Hemm
Miehlen.

Ein grosser Mn

litt
Zum 1. Fehr ., evtl . 1, März,

suche ich für die Abteilung
Kurz - Weiss - utjd Modewaren
eine tüchtige , zuverläss ., kath.

Verkäuferin.
Für gute Pension ist Sorge ge-
tragen . tzgWgslj
87] Manufaktur - u. Modewaren.

Fvangelischcr <154LflndwlrtscballsgeHlfe
auch Leichtkriegsbescbädigter , der fahren kann
(Kenntnis im Ackern und Säen nicht unbe¬
dingt erforderlich) zum baldigen Eintritt ge¬
sucht . Erziehung -s- & Pflegeanstalt

Scheuern  bei Nassau - Lahn.

Hant- nnd Geschlechtskrankheiten
alte und neue Fälle.

Krätze -Heiluiip in 18 Stunden
Nervöse Schwäche. MikroskopischeUntersuchungen.

Blutuntersuchungen.

Spezlal-Hetl-InsUtnt H. Specht
Telefon 1824 CSobtenz Burgstrasse 6

Sprechstunden von 0—18 » 3- 8. Sonntags von 9—12

Traner-Dracksachenf)%.

eicgeirollen. Mm prima QuailiäL
Zum 1. Februar

1 grosses oder
2 kleine Zimmer
leer zu mieten gesucht in
bess . Hause . Offert , mit
Preis erb . Fr !. Eisbein,
Damenheim. _ [177

Eine gute eingespielteVioline
„Modell Stradivarius' mit
allem Zubehör zum Preise
von 300 Mk zu verkaufen.
Fritz Andres , Sabels-

mühle hei Braabach,
_ l>ir'kbrllde>t,ai

•fUBgertinMi
zu verkaufen [182
M.- Lahmst , Markstr , 69

Brave», besseres Mädchen
aus bütgerl. Familie eltern¬
los, 29 Jahre alt , Köchin
wünscht auf diesem Wege
mit solidem kath cd Kenn
in sicherer Lebensteliung
zwecks Heirat ' bekannt
zu werden. Offerten unter

Nr. 170 an die Gescbäftsst.

Fräulein
bwaidert in Stenographie
und Maschinenschreiben für
einige Stunden in der Woche
zur Erledigung schriftlicher
Arbeiten gesucht. Offerte«
unter J . J . 137 an die Ge¬
schäftsstelle dies. Blattes.

Hühner
zu kaufen gesucht [187
N. - Lahitst . , Cobleozer-
stra e 12 I.

Ein Data
[167zu verkaufen

Näheres
Burostrasso 32.

Ein nooh fast neuerKrontencMer
um:aarbeiten für elektrisch.
Licht , zu vei kaufen.

Näh. : GeschäftBst, [131

O
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